
I~ Satzung des Tennis-Club Bad Soden-Salmünster e.V.

Beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 17.03.2007

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.1.Der Verein fuhrt den Namen Tennis-Club Bad Soden-Salmünster e.V. und hat seinen Sitz
in 63628 Bad Soden-Salmünster

1.2. Der Verein wurde am 21.06 1963 gegründet und am 10.12.1964 im Vereinsregister beim
Amtsgericht Schlüchtern eingetragen

1.3. Das Geschäftsjahr ist das KalendeIjahr

1.4. Die Vereinsfarben sind Grün-weiß.

§ 2 Vereinszweck

2.1. Der Verein hat vornehmlich folgenden Zweck:
a) Tennissport und -spiel zu pflegen und deren ideellen Charakter zu wahren
b) Die sportliche Förderung von Kindern und Jugendlichen und die Jugendpflege.

2.2. Der Verein ist Mitglied des:
a) Landessportbund Hessen e.v.
b) Hessischen Tennisverbandes.

§ 3 Gemeinnützigkeit

3.1. Der Tennis-Club Bad Soden-Salmünster e.V. mit Sitz in Bad Soden-Salmünster verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
der §§ SI ff. der Abgabenordnung.
Mitglieder und Organe arbeiten ehrenamtlich

3.2. Etwaige Überschüsse dürfen nur fiir satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins

3.3. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

3.4. Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des Landessportbundes, des
zuständigen Landesfachverbandes oder einer anderen Einrichtung oder Behörde dürfen
nur fiir die vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden.

§ 4 Gestrichen



~ § 5 Mitgliedschaft

5.1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des öffentlichen und
privaten Rechts werden, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Rasse, Religion und Beruf.

I

5.2. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen.
Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, die mit
dem minderjährigen Mitglied fiir die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags dem Verein
gegenüber haften und sich in dem Beitrittsformular entsprechend verpflichtet haben.

5.3. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer
seiner Mitgliedschaft verpflichtet, am Bankeinzugsverfahren für die Mitgliedsbeiträge und
sonstigen Leistungen teilzunehmen. Das hat das Mitglied im Aufnahmeantrag
rechtsverbindlich zu erklären. Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem
Verein mitzuteilen.

5.4. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.

5.5. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Austritt, der nur schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und

spätestens 6 Wochen zuvor zu erklären ist,
b) durch Streichung aus dem Mitgliedsverzeichnis, wenn ein Mitglied 9 Monate mit der

Entrichtung der Vereinsbeiträge im Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher
Mahnung diese Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanzielle Verpflichtungen
dem Verein gegenüber nicht erfullt hat.

5.6. Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt nach schriftlich begründetem Antrag eines
Mitglieds durch Beschluss des Vorstandes und nach Anhörung des Ältestenrates.
Dem Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Beim Ausscheiden
erlischt jeder Anspruch auf das Vereinsvermögen. Weitere Rechte bestehen nichC

§ 6 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) der Ältestenrat

§ 7 Mitgliederversammlung

7.1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand einberufen.

7.2. In der Mitliederversammlung sind alle Mitglieder die das 18. Lebensjahr vollendet haben
mit einer Stimme stimmberechtigt.

7.3. Es findet jährlich in den ersten drei Monaten eine Mitgliederversammlung statt. Jedoch
nur alle zwei Jahre eine ordentliche Mitgliederversammlung. Die Wahlen finden
entsprechend § 8, § 9 und § 10 statt.



'" 7.4. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen
und unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen
Einladung ist auch erfiillt, wenn die Einladung per e-mail erfolgt. Der Fristenlauf rur die
Einladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung bei der Post bzw. der
Absendung der e-mail. Maßgebend rur die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand
letztbekannte Anschrift / letztgekannte e-mail Adresse. Die Mitteilung von
Adressänderungen / Änderungen von e-mail Adressen ist eine Bringschuld des
Mitglieds.

7.5. Die Tagesordnung soll enthalten:

a) den Bericht des Vorstandes
b) die Entlastung des Vorstandes
c) die Neuwahl des Vorstandes
d) die Wahl eines Kassenprüfers/ einer Kassenprüferin
d) Anträge
e) Verschiedenes

7.6. Der/die Vorsitzende oder sein/e Stellvertreter/-in leitet die Versammlung.

7.7. Das Versammlungsprotokoll ist vom/von der Schriftruhrer/-in zur erstellen und vom/von
der Schriftfiihrer/-in und dem/der Versammlungsleiter/-in zu unterschreiben. Es muss
enthalten:

a) Ort und Zeit der Versammlung
b) Name des/der Versammlungsleiters/-in und des/der ProtokolltUhrers/-in
c) Zahl der erschienenen Mitglieder
d) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfahigkeit
e) Die Tagesordnung
f) Die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja- Stimmen, Zahl der

Nein- Stimmen, Zahl der Enthaltungen, Zahl der ungültigen Stimmen.
g) Art der Abstimmung
h) Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut
i) Beschlüsse in vollem Wortlaut

7.8. Zur Beschlussfassung ist, vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen der Ziffer 7.9.
die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

7.9. Satzungsänderungen können nur mit 2/3 Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder
beschlossen werden.
Über die Auflösung. des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von 4/5 der erschienenen Mitglieder. Voraussetzung ist der schriftliche Antrag
von 1/3 der Mitglieder. Der Club wird aufgelöst, wenn die Zahl der Mitglieder unter 10
sinkt.

7.10. Außerordentliche Versammlungen finden statt, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 20 % der Mitglieder.
Außerordentliche Versammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu wie den
ordentlichen.



ii § 8 Kassenprüfung

8.1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglieder
zwei Kassenprüfer/-innen.

Die Wahl soll folgendermaßen stattfinden:
Jedes Jahr wird ein/e Kassenprüfer/-in tUr zwei Jahre gewählt, so dass sichergestellt ist,
dass nicht beide Kassenprüfer/-innen gleichzeitig neu gewählt werden müssen.

Diese sollen in Buchfiihrungs- und Geschäftsaufzeichnungsfragen erfahren sein. Die
Kassenprüfer/-innen können insgesamt dreimal wieder gewählt werden.

8.2. Aufgaben der Kassenprüfer/-innen ist die Prüfung der Finanzbuchhaltung und
Finanzverwaltung sowie der Kassen des Vereins. Die Kassenprüfer/-innen sind zur
umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer
Hinsicht berechtigt und verpflichtet. Die Festlegung der Zahl der Prüfungen liegt im
Ermessen der Kassenprüfer/-innen. Pro Geschäftsjahr ist mindestens eine Prüfung
durchzutUhren.

8.3. Den Kassenprüfern/-innen ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung
begehrten Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen. Die Vorlage
von Unterlagen sowie Auskünfte können nicht verweigert werden.

8.4. Die Kassenprüfer/-innen erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über
das Ergebnis ihrer Prüfhandlungen und empfehlen dieser ggf in ihrem Prüfbericht die
Entlastung des Vorstands. Der Prütbericht der Kassenprüfer/-innen ist dem Vorstand
spätestens eine Woche vor dem Termin der Mitgliederversammlung vorzulegen.

§ 9 der Vorstand

9.1. Der Vorstand besteht aus:
dem/der 1. Vorsttzenden
dem/der 2. Vorsttzenden
dem/der Schatzmeister/-in
dem/der SchrifttUhrer/-in
dem/der Sportwart/-in
dem/ der Jugendwart/-in
dem / der Jugendsprecher/-in
bis zu zwei Beisitzern/-innen

9.2. Wählbar sind alle natürlichen Personen, die Mitglieder des Vereins sind und das 18.
Lebensjahr erreicht haben. Die Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt.

9.3. Der Vorstand beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben und kann sich eine
Geschäftsordnung geben.

9.4. Der Vorstand kann besondere Vertreter gern. § 30 BGB bestellen und abberufen und
deren Wirkungskreis bestimmen.
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